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Antrag: Der Vertragsabschluss bezüglich liegenschaftlicher Ordnung der Wege und 
Uferrandsteifen mit dem Eigentümer von Schloss Roseck wird bis auf Weiteres 
ausgesetzt. 
 
Die Stadtverwaltung stellt den Vertragsabschluss so lange zurück bis Klarheit über den 
weiteren Baufortschritt und die künftigen Besitzverhältnisse bei Schloss Roseck 
herrschen.  
 
 
Begründung: 
Mit dem Eigentümer von Schloss Roseck wurde ein umfangreiches Vertragswerk 
geschlossen bezüglich liegenschaftlicher Ordnung der Wege und Uferrandsteifen und zur 
Neuordnung der Wegebeziehungen. Anlass war der Wunsch des Schlosseigentümers und 
die bestehende Unklarheit welche Wege öffentlich gewidmet sind. Ein besonderes 
Anliegen war die Sperrung des „Vicinalwegs“ südlich der Schlossmauer. Dieser 
Panoramaweg war bislang öffentlich zugänglich. Die früheren Schlossbesitzer hatten sich 
an den Unklarheiten der Wegewidmungen nicht gestört. Der Aktuelle Eigentümer machte 
jedoch sein Bauvorhaben von einer vertraglichen Klarheit abhängig, außerdem drohte er 
ggf. juristische Schritte gegenüber dem Vorbesitzer bzw. der Stadt Tübingen an, welche 
möglicherweise Schadensersatzforderungen nach sich gezogen hätten. 
 
Obwohl der Ortschaftsrat von Unterjesingen, der Gemeinderat und die Stadtverwaltung 
den Wünschen des Schlosseigentümers weit entgegengekommen sind, scheint dieser von 
seinen Bauvorhaben Abstand genommen zu haben und plant möglicherweise, das Objekt 
zu veräußern.  
 
 
Für die Fraktion AL-Grüne  
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